
Der Bundesrechnungshof 
mit Sitz in Bonn überprüft 
regelmäßig die Ausgaben 
der Bundesbehörden auf ihre 
Angemessenheit und fördert 
dabei bekanntlich so man-
che Ungereimtheit zutage. 
Die Journalisten-Organisati-
on CORRECTIV - Recher-
chen für die Gesellschaft 
gGmbH mit Zentrale in 
Essen und Redaktionssitz in 
Berlin wollte etwas genauer 
wissen, was beim Bundes-
rechnungshof so getan wird 
und bat im Dezember 2014 
„um eine Übersendung einer 
einfachen, vollständigen Li-
ste, aus der hervorgeht, was 
und wer genau, wann in den 
genannten Behörden geprüft 
wurde.“ 

Das lehnte der Bundesrech-
nungshof ab und es folgte 
ein knapp siebenjähriger 

Rechtsstreit durch die In-
stanzen der Verwaltungsge-
richtsbarkeit, den das Bun-
desverwaltungsgericht in 
Leipzig zumindest teilweise 
beendete und die Revision 
des Bundesrechnungshofes 
an das Oberverwaltungs-
gericht Münster zurück-
gab (Az.: 10 C 5.20). Die 
OVG-Richter müssen sich 
erneut mit dem Fall be-
schäftigen und dabei be-
rücksichtigen, das laut Bun-
desverwaltungsgericht der 
Ermessensspielraum des 
Bundesgerichtshofes zur 
Erteilung von Auskünften 
gegen Pressevertrer:innen 
gegen „Null“ tendiere. Le-
diglich in begründeten Aus-
nahmefällen, die von einem 
Gericht überprüft werden 
müssten, dürfe die Bonner 
Behörde Auskünfte verwei-
gern. (ps)

Nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz besteht kein An-
spruch auf Einsicht in Twit-
ter-Direktnachrichten, die 
das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) in den Jahren 2016 bis 
2018 erhalten und versandt 
hat. Das hat das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig 
entschieden (Urteil vom 26. 
Aug. 2021 – Az.: 10 C 3.20).

Die Klage hatte die Open 
Knowledge Foundation 

Deutschland e.V., die die 
Website Frag den Staat be-
treibt, beim Verwaltungsge-
richt Berlin eingereicht. Der 
Kläger wollte Einsicht in 
Twitter-Direktnachrichten des 
BMI bekommen. Twitter-Di-
rektnachrichten ermöglichen 
es zu kommunizieren, ohne 
dass andere Nutzer die Nach-
richten lesen können. Im 
streitgegenständlichen Zeit-
raum hat das BMI die Direkt-
nachrichten für informelle 
Kommunikation genutzt. Die-

se umfasste u. a. Terminab-
sprachen, Dank nachrichten 
für Bürgeranfragen etwa be-
treffend Tipp- und Verlin-
kungsfehler oder Fragen von 
Journalisten nach zuständi-
gen Personen. Die Direkt-
nachrichten werden beim 
BMI selbst nicht gespeichert; 
sie sind für das BMI aber bei 
der Twitter Inc. abrufbar.

Das BMI hat den Anspruch 
des Klägers abgelehnt, weil 
Direktnachrichten keine Ak-

tenrelevanz zukomme und 
sie deshalb keine amtlichen 
Informationen seien. Das 
Verwaltungsgericht hat der 
hiergegen gerichteten Klage 
stattgegeben. Der Begriff der 
amtlichen Informationen sei 
weit auszulegen und erfasse 
allein solche Informationen 
nicht, die ausschließlich pri-
vaten (persönlichen) Zwe-
cken dienten.
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Bundesrechnungshof muss Auskunft zu Prüf-Ergebnissen geben

Bundesverwaltungsgericht: Keine Einsicht in Twitter-Direktnachrichten des 
Bundesinnenministeriums

Fortsetzung auf Seite 2

Der 10. Revisionssenat am Bundesverwaltungsgericht in 
Leipzig hat zwei Urteile in Sachen Auskünfte an die Presse 
gefällt, Foto Michael Moser
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Die 10 neuen Titel

D
DINNER FOR FIVE
Drei zu Eins
Du, Er, Sie & Wir

E
einhundertprozent

F
Family Duets
FRANZI
Fußball Live fussball Magazin special simply kreativ Sport 

Planer

S
SKILL

V
Virginia Woolfpack

X
XXL Camper – Die Wohnmobil-Schrauber

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

DINNER FOR FIVE

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Constantin Entertainment GmbH 
Carl-Zeiss-Ring 3, 85737 Ismaning

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

SKILL

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse aller Art, Fernsehen, Film, Hör-
funk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien und Netz-
werke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Tilmann Leopold 
Sudermanstraße 5, 50670 Köln

Auf die Sprungrevision der 
Beklagten hat das Bundes-
verwaltungsgericht die Klage 
abgewiesen. Amtliche Infor-
mationen setzen voraus, dass 
ihre Aufzeichnung amtlichen 
Zwecken dient. Der Gesetz-
geber verlangt mit dieser 
Definition eine bestimmte 
Finalität der Aufzeichnung. 
Nicht nur die Information 

selbst muss amtlichen Zwe-
cken dienen, sondern gerade 
ihre Aufzeichnung. Dies ist 
bei Twitter-Direktnachrichten 
nicht grundsätzlich ausge-
schlossen. Bei Nachrichten, 
die wie hier aufgrund ihrer 
geringfügigen inhaltlichen 
Relevanz keinen Anlass 
geben, einen Verwaltungs-
vorgang anzulegen, ist dies 

jedoch nicht der Fall. Die 
Speicherung erfolgt bei der 
Twitter Inc. nach deren Ge-
schäftsmodell. Das BMI hat 
der Speicherung durch die 
Twitter Inc. keinen amtlichen 
Zweck beigegeben. Ein sol-
cher ist auch vor dem Hinter-
grund der Registratur-Richt-
linie der Bundesministerien 
und den Grundsätzen einer 

ordnungsgemäßen Aktenfüh-
rung nicht ersichtlich.

Die Open Knowledge Foun-
dation Deutschland e.V. prüft 
jetzt, ob gegen diese Ent-
scheidung Beschwerde beim 
Bundesverfassungsgericht 
in Karlsruhe eingereicht wer-
den soll. (ps)

Fortsetzung von Seite 1
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Du, Er, Sie & Wir

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH 
Altenburger Straße 7, 04275 Leipzig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Drei zu Eins

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Constantin Entertainment GmbH 
Carl-Zeiss-Ring 3, 85737 Ismaning

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Fußball Live fussball Magazin special simply 
kreativ Sport Planer

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

IPS Pressevertrieb GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 5, 53340 Meckenheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

FRANZI

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

ALPS Magazine GmbH 
Balanstraße 45, 81669 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Family Duets

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 

alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 

elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 

und Offline-Dienste).

RedSeven Entertainment GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Virginia Woolfpack

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien, einschließlich für Tonträger (CDs, Schallplatten, Cassetten, Down-
loadbundles, Streaming Produkte) und Netzwerke sowie Softwareerzeug-
nisse.

Neue Bioskop Film GmbH 
Theresienstraße 18, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

XXL Camper – Die Wohnmobil-Schrauber

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, 
Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; 
DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG (Deutschland) sowie § 80 UrhG, § 9 
UWG (Österreich) nehmen wir Titelschutz in Anspruch für:

einhundertprozent

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 

Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Film, Fernsehen, Tonwerke, 

Bühnenwerke, Software, Informationsangebote im Internet sowie Veran-

staltungstitel und Messen.

HERTIN und Partner 
Rechts- und Patentanwälte PartG mbB 
Kurfürstendamm 54/55, 10707 Berlin
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www.markenartikel-magazin.de
Täglich neue Meldungen rund um die Marke
sowie Personalien und Veranstaltungen 
aus der Markenwelt.

Der markenartikel-Newsletter erscheint 2x wöchentlich 
mit frischen Marken-News.

Der markenartikel zwitschert auch. 
Folgen Sie uns @markenartikler
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